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1 REGIERUNGSVORLAGE ZUM BUDGETBEGLEITGESETZ 2011

Die umfangreichen steuerlichen Anderungen im Rahmen der Budgetsanierung liegen seit 30.11.2010 als
Regierungsvorlage vor (RV zum Budgetbegleitgesetz 2011 - BBG 2011). Sie sollen noch vor Weihnachten
im Parlament beschlossen und bis zum Jahreswechsel im Bundesgesetzblatt verdffentlicht werden. Im
Rahmen der derzeit laufenden parlamentarischen Behandlung kénnen in einzelnen Bereichen noch Ande-
rungen vorgenommen werden, Uber welche Sie in der ndchsten Ausgabe der Klienten-Info informiert wer-
den. Auch wenn wesentliche Anderungen sehr unwahrscheinlich sind, bleibt die endgiiltige Beschlussfas-
sung im Parlament jedenfalls abzuwarten.

1.1 ANDERUNGEN BEI DER EINKOMMENSTEUER

1.1.1 Die neue Vermogenszuwachsbesteuerung bei Kapitalanlagen (Wertpapier-KESt neu)

Kernstiick der einkommensteuerlichen Anderungen ist die neue Vermoégenszuwachsbesteuerung. Der-
zeit werden laufende Ertrdge aus Kapitalvermdgen (insbesondere Zinsen und Dividenden) im Regelfall mit
25% Kapitalertragsteuer (KESt) besteuert. VerdulRerungsgewinne aus Kapitalanlagen sind im Privatbereich
hingegen innerhalb der einjahrigen Spekulationsfrist nach geltender Rechtslage voll steuerpflichtig (bis zu
50 % Einkommensteuer), danach aber zur Ganze steuerfrei.

Ab 1.0ktober 2011 werden auch alle Einklinfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalanla-
gen (zB Gewinne aus der VerduRRerung von Aktien, GmbH-Anteilen, Anleihen) und Derivaten (zB Diffe-
renzausgleich, Stillhalterpramie bei Optionen, VerdulRerungsgewinne aus Derivaten) generell mit 25 %
KESt besteuert. Die neue Steuer wird — wenn die Kapitalanlagen im Depot bei einer dsterreichischen Bank
liegen - analog zur KESt auf Zinsen von den Banken eingehoben und an den Fiskus abgefihrt. Befinden
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sich die Kapitalanlagen nicht bei einer dsterreichischen Bank, sind die Einkilinfte in der Einkommensteuer-
erklarung zu deklarieren und werden dann bei der Steuerveranlagung mit 25 % besteuert.

Die neuen Besteuerungsgrundsatze gelten sowohl fir Kapitalanlagen im Privatvermégen natirlicher
Personen (zum Teil auch fir Kapitalanlagen im Betriebsvermdgen — siehe unten) als auch — von bestimm-
ten Ausnahmen abgesehen — fir (auRerbetriebliche) Kapitalanlagen von Kdrperschaften (zB Vereine,
Kdrperschaften offentlichen Rechts)und flr Privatstiftungen. Zur Ganze ausgenommen von den neuen Be-
stimmungen sind alle Kdrperschaften, die aufgrund ihrer Rechtsform buchfuihrungspflichtig sind (GmbH,
AG, Genossenschaften udgl), da bei diesen alle VerauRerungsgewinne als betriebliche Einkiinfte schon
nach geltender Rechtslage voll kérperschaftsteuerpflichtig sind.

e Betroffene Wertpapiere

Die neue Steuerpflicht fur realisierte Wertsteigerungen soll nur fiir neu angeschaffte Kapitalanlagen
gelten (so genannter ,Bestandsschutz*), und zwar bei Anteilen an Kapitalgesellschaften (insbesondere Ak-
tien und GmbH-Anteile) und Investmentfonds fiir Anschaffungen nach dem 31.12.2010 und bei allen ande-
ren Kapitalanlagen (insbesondere Anleihen und Derivate) fir Anschaffungen nach dem 30.9.2011. Mit an-
deren Worten: Alle bis 31.12.2010 noch erworbenen Aktien und Investmentfonds sowie alle bis
30.9.2011 noch erworbenen Anleihen und Derivate kdnnen nach Ablauf der einjahrigen Spekulati-
onsfrist weiterhin steuerfrei verdufRert werden! Dies gilt auch dann, wenn diese Kapitalanlagen in Zu-
kunft unentgeltlich Gbertragen werden (fir den Ablauf der einjahrigen Spekulationsfrist gilt dabei wie bis-
her der urspringliche Anschaffungszeitpunkt des Erblassers bzw Geschenkgebers).

e Ermittlung des VeraufRerungsgewinnes

Der steuerpflichtige VerauRerungsgewinn wird als Differenz zwischen VeraduRerungslés und Anschaf-
fungskosten errechnet, wobei Anschaffungsnebenkosten (wie zB Bankspesen beim Aktienkauf) nicht
berlcksichtigt werden. Auch allféllige Werbungskosten (zB Bankspesen, Depotgebiihren) dirfen nicht
abgesetzt werden. Werden Wertpapiere aus dem Depot entnommen, wird dies grundsatzlich wie eine
VerauRerung behandelt und I6st die 25%ige Besteuerung des bis dahin erzielten Wertzuwachses aus.
Eine Besteuerung unterbleibt nur dann, wenn bestimmte Meldepflichten erfullt werden.

e Verlustausgleich

Verluste aus der VerauBerung von Kapitalanlagen kdnnen innerhalb eines Kalenderjahres mit
laufenden Ertragen und VeraufRerungsgewinnen aus Aktien, GmbH-Anteilen, Anleihen, Investment-
fonds und Derivaten ausgeglichen werden. Es kénnen daher zB Kursverluste aus Aktien, Anleihen oder
Derivaten mit Dividendenertragen, Anleihezinsen oder Kursgewinnen aus Aktien, Anleihen oder Derivaten
ausgeglichen werden, nicht jedoch mit Zinsen aus Bankguthaben und Sparbichern! Zwecks Durchfihrung
des Verlustausgleichs muss durch Einreichung einer Einkommensteuererklarung eine Steuerveranlagung
beantragt werden (Verlustausgleichsoption), bei der die zuviel bezahlte KESt vom Finanzamt riicker-
stattet wird. Ergeben die beim Verlustausgleich zusammengefassten Kapitaleinkiinfte insgesamt einen
Verlust, so darf dieser nicht mit anderen Einklnften (zB Lohneinkiinften oder Einklinften als Einzelunter-
nehmer) ausgeglichen und auch nicht in zukinftige Perioden vorgetragen werden. Der Ausschluss eines
Verlustvortrags wird angesichts der aktuellen Judikatur des Verfassungsgerichtshofes von vielen Experten
als verfassungswidrig angesehen.

e Besteuerung von Investmentfonds

Die Fondshesteuerung wird teilweise vereinfacht, teilweise aber verkompliziert. Da bei Investmentfonds,
die bei einer inlandischen Depotbank gehalten werden, die Besteuerung vom Fonds selbst bzw der
Depotbank vorgenommen wird, muss sich der Anleger in diesem Fall mit den komplizierten Bestimmungen
nicht selbst auseinander setzen. Nachfolgend daher nur ein kurzer Uberblick tiber die wichtigsten
Anderungen:

Bei der Besteuerung von Investmentfonds sind wie bisher zwei Ebenen zu unterscheiden, namlich

einerseits die Ebene des Fonds und andererseits die Ebene des Anlegers.

- Auf Ebene des Fonds werden — wie bereits nach geltender Rechtslage - weiterhin die so genannten
“ausschuttungsgleichen Ertrage” mit 25 % KESt besteuert (Steuer wird idR vom Fonds bzw der
Depotbank an das Finanzamt abgefiihrt). Die steuerpflichtigen ausschuittungsgleichen Ertrage um-
fassen bei im Privatvermdgen gehaltenen Fonds neben den vom Fonds vereinnahmten Zinsen und Di-
videnden derzeit 20 % der im Fonds realisierten Wertsteigerungen. In Zukunft sollen 60% der im
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Fonds realisierten Substanzgewinne mit 25% besteuert werden, wobei dieser Prozentsatz aufgrund
einer stufenweisen Ubergangsregelung, die ab Mitte 2011 beginnt, erst ab Fondsgeschéftsjahren gel-
ten soll, die im Kalenderjahr 2013 beginnen.

- Bei allen Fonds, die nach dem 31.12.2010 erworben werden, gilt auf der 2. Ebene — also auf der Ebe-
ne des Anlegers — im Falle eines Gewinnes aus der VeraufRerung des Fondsanteils die neue Vermo-
genszuwachsbesteuerung mit 25% KESt, die bei Fonds im Depot einer dsterreichischen Bank ab
1.10.2011 — wie bei Direktveranlagungen — von der Depotbank abgewickelt wird. Damit es bei einer
VerauRerung zu keiner doppelten Besteuerung der im Fonds bereits realisierten und versteuerten
Wertanderungen kommt, werden die auf Fondsebene versteuerten ausschittungsgleichen Ertrage bei
einem spateren Verkauf eines ab 1.1.2011 erworbenen (und damit bereits der neuen Besteuerung
unterliegenden) Fonds als zusatzliche Anschaffungskosten berticksichtigt. Tatséchliche steuerfreie
Ausschittungen aus dem Fonds (das sind Ausschittungen von bereits friher als
ausschittungsgleiche Ertrage versteuerten Ertragen) vermindern demgegeniber die
Anschaffungskosten.

e Besonderheiten im betrieblichen Bereich

Die neue Vermdgenszuwachsbesteuerung gilt — wie die Endbesteuerung der Zinsen — grundséatzlich auch

im betrieblichen Bereich von einkommensteuerpflichtigen Unternehmern. Dabei sind folgende

Besonderheiten zu berlcksichtigen:

- Verluste aus Teilwertabschreibungen oder aus der VeréduRerung von Kapitalanlagen (inklusive Beteili-
gungen) kdénnen zur Halfte mit anderen betrieblichen Einkinften ausgeglichen oder vorgetragen wer-
den.

- Betriebsausgaben im Zusammenhang mit betrieblichen Kapitalanlagen sind — soweit erkennbar — ab-
zugsfahig.

- Beiim betrieblichen Bereich gehaltenen Investmentfonds sind wie bisher weiterhin 100 % der Sub-
stanzgewinne steuerpflichtig.

e Regelbesteuerungsoption

Alternativ zur Besteuerung aller Kapitaleinktnfte mit 25 % kann durch Abgabe einer Einkommensteuerer-
klarung ein Antrag auf Regelbesteuerung, dh zur Versteuerung mit dem allgemeinen Steuertarif (Steuer-
sétze bis zu 50%), gestellt werden. Dies macht allerdings nur dann Sinn, wenn neben den
Kapitaleinkiinften noch Abzugsposten, wie etwa auR3ergewdhnliche Belastungen oder Sonderausgaben
(einschlieRlich eines allfalligen Verlustvortrages aus betrieblichen Einkunften), geltend gemacht werden
kdnnen. Werbungskosten und Anschaffungsnebenkosten kdnnen aber auch bei der
Regelbesteuerungsoption nicht abgesetzt werden.

e Ubergangs- und Inkrafttretensbestimmungen

Die neue Vermdgenszuwachsbesteuerung tritt mit 1.10.2011 in Kraft und ist auf ab 1.1.2011 erworbene
Aktien bzw Fonds sowie auf ab 1.10.2011 erworbene sonstige Kapitalanlagen (wie Anleihen und Derivate
— siehe im Detail oben) anzuwenden. Bis 30.9.2011 bleiben die Bestimmungen utber
Spekulationsgeschéfte (bis zu 50 % Einkommensteuer bei VerdaulRerung innerhalb eines Jahres) bzw Gber
die VeraufRerung von bestimmten Beteiligungen iSd § 31 EStG (halber Einkommensteuersatz bei
VerduRerung von Kapitalanteilen ab 1 %) weiterhin anwendbar.

e VeraulRerung von ab 1%igen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (§ 31 EStG)
VerduRerungsgewinne aus Beteiligungen, bei denen der VerauRRerer in den letzten 5 Jahre zu irgendeinem
Zeitpunkt mit mindestens 1% beteiligt gewesen ist (bei umgrindungsbedingt erworbenen Beteiligungen gilt
eine Frist von 10 Jahren), sind nach geltender Rechtslage auch nach Ablauf der einjahrigen Spekulations-
frist mit dem halben Durchschnittssteuersatz steuerpflichtig. Gewinne aus der Verduf3erung solcher Betei-
ligungen werden ab 1.10.2011 ebenfalls in das System der neuen Vermogenszuwachsbesteuerung inte-
griert und mit 25% (ohne Berticksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Werbungskosten) besteu-
ert. Dies soll auch fur alle zum 30.9.2011 nach bisheriger Rechtslage noch steuerhéngigen Beteiligungen
gelten.

e Sonstige Anderungen bei der Besteuerung von Kapitalvermdgen

- Beim Kauf von Wertpapieren wird bei der Stlickzinsenabrechnung ab 2011 keine KESt mehr gutge-
schrieben. Die Stuickzinsen gehoren vielmehr zu den Anschaffungskosten und werden steuerlich erst
bei der VerduRRerung der Anleihe tber die hdheren Anschaffungskosten wirksam.
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- Die Mindestlaufzeit fur die Steuerfreiheit von Lebensversicherungen wird fiir Vertragsabschliisse nach
dem 31.12.2010 von 10 Jahren auf 15 Jahre angehoben.

1.1.2 Anderungen bei der steuerlichen Forschungsférderung

Die bisherigen Forschungsfreibetrage (,Frascati“-Freibetrag von 25 %, Freibetrag fur volkswirtschaftlich
wertvolle Erfindungen von 25 bzw 35 % und Freibetrag fur Auftragsforschung) kénnen letztmalig fir das
Kalenderjahr 2010 bzw Wirtschaftsjahr 2010/11 geltend gemacht werden. Zum Ausgleich dafir wird die
bisherige Forschungspramie von 8% auf 10 % erhéht. Die Forschungspramie kann fur alle Aufwendun-
gen (Ausgaben) fur eigenbetriebliche Forschung (,Frascati-Forschung®) und fur Auftragsforschung (O-
bergrenze: Aufwendungen bzw Ausgaben bis 100.000 € pro Wirtschaftsjahr) geltend gemacht werden. Die
Forschung muss kiinftig in einem inlandischen Betrieb oder einer inlandischen Betriebsstéatte stattfinden.

1.1.3 Erhdhung des Pendlerpauschales um 10 %
Als Ausgleich fur die Erhéhung der Mineraldlsteuer wird das Pendlerpauschale ab 2011 wie folgt erhéht:

Einfache Wegstrecke 1.7.2008 — 31.12.2010 ab 1.1.2011

Kleines Pendlerpauschale 20 bis 40 km 630 € 696 €
40 bis 60 km 1242 € 1.356 €

Uber 60 km 1.857 € 2.016 €

GroRes Pendlerpauschale 2 bis 20 km 342 € 372€
20 bis 40 km 1.356 € 1476 €

40 bis 60 km 2.361€ 2.568 €

Uber 60 km 3.372€ 3.672€

Der Pendlerzuschlag (fir Arbeitnehmer, deren Einkommen unter der Besteuerungsgrenze liegt) wird von
bisher 240 € auf 251 € erhoht.

Das amtliche Kilometergeld wurde ab 1.7.2008 befristet mit 31.12.2010 auf 0,42 € angehoben. Diese
zeitliche Befristung wird nunmehr aufgehoben. Fir Motorrader gilt zusatzlich ab 2011 ein einheitliches Ki-
lometergeld — unabhangig vom Hubraum - von 0,24 €. Das Kilometergeld fur mit dem Fahrrad oder zu Ful3
zurlickgelegte Wegstrecken wird ersatzlos gestrichen.

bis 31.12.2010 ab 1.1.2011
PKW und Kombi 0,42 € (befristet) 0,42 € (unbefristet)
Motorrader bis 250m3: 0,14€ einheitlich 0,24 €
Uber 250m3: 0,24€
FuBweg von mehr als 2km | 0,233 €/0,465 € 0,00 €
oder Fahrrad

1.1.4 Sonstige einkommensteuerliche Anderungen

e Alleinverdienerabsetzbetrag / Pensionistenabsetzbetrag

Alleinverdienern ohne Kind steht ab 2011 kein Alleinverdienerabsetzbetrag mehr zu (bisher 364 € pa).
Als Ausgleich wird bei Pensionisten der Pensionistenabsetzbetrag von 400 € auf 764 € angehoben,
wenn die steuerpflichtigen Pensionsbeziige hdochstens 13.100 € pa betragen und das Einkommen des
Ehepartners 2.200 € nicht tibersteigt. Durch eine Anderung bei den auRergewdohnlichen Belastungen
soll sichergestellt werden, dass auch ohne Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag fur den Ehepart-
ner weiterhin Mehraufwendungen aus einer Behinderung ohne Selbstbehalt abgesetzt werden
kénnen, vorausgesetzt, dass das Einkommen des Ehepartners 6.000 € nicht Ubersteigt.

e Sonderausgaben

- Die elektronische Dateniibermittlung als Voraussetzung fir die im Vorjahr eingefihrte Abzugsfahigkeit
von Spenden fur mildtatige ué Zwecke soll auf 2012 verschoben werden. Bis dahin kénnen diese
Spenden noch durch Uberweisungsbelege oder Bestatigungen der Spendenorganisationen nachge-
wiesen werden.

- Die Inlandsbeschrankung fir Sonderausgaben in Zusammenhang mit der Errichtung von Eigen-
heimen oder Eigentumswohnungen entféllt. Diese Betrdge kdnnen aber nur mehr dann als Sonder-
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ausgaben abgesetzt werden, wenn das neu errichtete Eigenheim oder die Eigentumswohnung
zumindest zwei Jahre als Hauptwohnsitz genutzt wird.

- Kirchenbeitrage bis zu 200 € pa kénnen ab 2011 auch fiir in Osterreich gesetzlich anerkannte Religi-
onsgemeinschaften mit EU- oder EWR-Sitz als Sonderausgaben abgesetzt werden.

- Die Sonderausgabenbegiinstigigung fur Genussrechte und junge Aktien und Wohnbauanleihen
entfallt ab der Veranlagung 2011.

e Jobticket

Zur Forderung der Benuitzung 6ffentlicher Verkehrsmittel wird die Regelung tGber den Werkverkehr aus-
geweitet. Arbeitnehmer, die grundsatzlich Anspruch auf ein Pendlerpauschale haben, kénnen ab 2011 die
Kosten fur ein offentliches Verkehrsmittel steuerfrei vom Arbeitgeber ersetzt bekommen.

e Vermietung und Verpachtung

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat kurzlich die Verweigerung des Verlustvortrages bei Vermietungs-
einkunften als verfassungswidrig erkannt. Als Reaktion darauf wird mit dem BBG 2011 aber nicht der
Verlustvortrag auf aul3erbetriebliche Einkiinfte ausgedehnt werden, sondern es wird fir Vermietungsein-
kiinfte eine neue Verteilungsmaoglichkeit fir auf3ergewdhnliche Ausgaben (zB Absetzung fur auf3ergewdhn-
liche technische oder wirtschaftliche Abnutzung) auf 10 Jahre eingefuhrt. Damit soll erreicht werden, dass
auch ohne Verlustvortrag Verluste aus der Vermietungstatigkeit nicht verloren gehen kdénnen. Die Verteil-
ung auf 10 Jahre kann auch bereits bei der Veranlagung 2010 beantragt werden.

e KESt-Befreiung fur Dividenden ab 10 %

Dividendenzahlungen an eine inlandische Kapitalgesellschaft waren bisher nur ab einer unmittelbaren Be-
teiligung von 25 % von der KESt befreit. Ab 1.10.2011 wird die Beteiligungsgrenze auf 10 % gesenkt. Die
KESt-Befreiung gilt auch bei mittelbar (zB Uber eine Personengesellschaft) gehaltenen Beteiligungen.

1.2 ANDERUNGEN BEI DER KORPERSCHAFTSTEUER

1.2.1 Besteuerungsvorbehalt flr hybride Finanzierungsinstrumente

Auslandsdividenden sollen ab 2011 in Osterreich nur dann steuerfrei sein, wenn die Dividendenzahl-
ungen im Ausland steuerlich nicht abzugsfahig sind. Damit soll verhindert werden, dass beim Einsatz
Jhybrider Finanzierungsinstrumente® (wie zB Substanzgenussrechte) Beteiligungsertrage in Osterreich als
Dividenden steuerfrei gestellt werden, im Ausland aber als Fremdfinanzierungskosten abzugsfahig sind
(zB weil Substanzgenussrechte als Fremdkapital gewertet werden).

1.2.2 Einschrankung des Zinsenabzugs bei Beteiligungserwerb im Konzern

Wenn eine 6sterreichische Kapitalgesellschaft eine Kapitalbeteiligung von einem Konzernunternehmen
oder von einem einen beherrschenden Einfluss ausiibenden Gesellschafter erwirbt und diesen Erwerb
durch einen Kredit finanziert, sind fur Wirtschaftsjahre, die ab dem 1.1.2011 beginnen, die Fremdkapital-
zinsen nicht mehr steuerlich absetzbar. Dies gilt ab 2011 auch fiir alle derartigen Transaktionen vor dem
1.1.2011. Ob diese faktische Rickwirkung verfassungsrechtlich halt, wird der VfGH zu klaren haben. Die
Regierung erwartet sich aus dieser Einschrankung ein zusatzliches K&St-Aufkommen von tber 200 Mio €.

Erfreulicherweise wird in diesem Zusammenhang auch klargestellt, dass fir eine fremdfinanzierte Kapital-
erhohung oder einen Gesellschafterzuschuss an eine konzernzugehérige Gesellschaft die Zinsen weiter-
hin abzugsféhig bleiben, wenn diese Mal3inahmen in keinem Zusammenhang mit einer Beteiligungsverau-
Rerung im Konzern stehen.

1.2.3 Erhdhung der Zwischensteuer bei Privatstiftungen

Derzeit werden bei Privatstiftungen Zinsenertrage und Gewinne aus der Verduf3erung von qualifizierten
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (Beteiligung ab 1 %) mit 12,5 % Zwischensteuer besteuert. Dieser
Zwischensteuersatz wird ab der Veranlagung 2011 auf 25 % (= KESt-Satz) angehoben. Zusatzlich unter-
liegen ab 2011 auch alle Wertsteigerungen bei Kapitalanlagen, soweit sie von der neuen Vermdgens-
zuwachsteuer (siehe oben Punkt 1.1.1) erfasst werden, der erhdhten Zwischensteuer von 25 %. Auch die
auf 25 % erhdhte Zwischensteuer wird wie bisher nur insoweit erhoben, als nicht im selben Jahr KESt-
pflichtige Zuwendungen an Beglnstigte getatigt werden.
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1.2.4 Steuerpflicht fur LiegenschaftsveraufRerungen bei Privatstiftungen

Gewinne aus der Verduf3erung von Liegenschaften sind in Stiftungen — wie auch beim Stifter selbst — der-
zeit nach Ablauf der 10-jahrigen Spekulationsfrist steuerfrei. Wenn einer der (Zu-)Stifter eine juristische
Person ist, werden VeraulRerungsgewinne aus Liegenschaften ab 2011 generell (also auch auf3erhalb der
Spekulationsfrist) mit 25 % Korperschaftsteuer besteuert. Diese Regelung ist nicht nur fiir neu zugewende-
te Grundsticke anzuwenden, sondern gilt auch fur alle zum 31.12.2010 noch in der 10-jahrigen Spekulati-
onsfrist befindlichen und damit steuerhangigen Grundsticke.

1.3 ANDERUNGEN IM UMGRUNDUNGSSTEUERGESETZ

Die bei Umwandlung einer Kapitalgesellschaft auf ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft
vorgesehene Ausschittungsfiktion, durch welche die Besteuerung der bis zur Umwandlung nicht ausge-
schiitteten Gewinne sichergestellt werden soll, wird neu gefasst und bertcksichtigt in Hinkunft auch die
Auswirkungen von Vorumgriindungen (ab Stichtag 1.1.2008). Anzuwenden ist die Neuregelung auf Um-
wandlungen, die nach dem 31.12.2010 beschlossen werden.

1.4 SONSTIGE STEUERLICHE MARBNAHMEN

1.4.1 Bankenabgabe

Mit der als ,Bankenabgabe“ bekannt gewordenen Stabilitdtsabgabe sollen Banken einen Beitrag von rd
500 Mio € zur Budgetsanierung leisten. Die bilanzsummenabhéangige Steuer ist nach GréRRe der Bank ge-
staffelt und belastet vor allem die Grof3banken. Sie ist ab einer Bilanzsumme von mehr als einer Mrd € zu
bezahlen, der Steuersatz betragt 0,055%. Ab 20 Mrd € steigt der Steuersatz dann auf 0,085 %. Zusatzlich
soll vom Geschéftsvolumen fir Derivate eine Abgabe von 0,013% eingehoben werden.

1.4.2 Abschaffung der Kreditvertragsgebuhr

Im Gegenzug zur Einfilhrung der Bankenabgabe wird die Darlehens- und Kreditvertragsgebihr fir Ver-
tragsabschlisse ab dem 1.1.2011 abgeschafft, was den Finanzminister 150 Mio Euro pro Jahr kosten
wird. Damit entfallt kiinftig auch die Gebuhrenpflicht fir Gesellschafterdarlehen und -kredite. Sicherungs-
und Erfullungsgeschéfte (zB Burgschaften, Hypothekarverschreibungen, Zessionen) zu Darlehens- und
Kreditvertragen bleiben weiterhin gebuhrenfrei.

1.4.3 Flugticketabgabe

Fur alle Abfliige von einem 6sterreichischen Flughafen gilt ab 1.4.2011 eine Flugabgabe fir ab 1.1.2011
gekaufte Tickets. Fur Kurzstreckenfliige (zB Inland, Europa, Nordafrika, Russland) werden 8 €, fir Mit-
telstreckenfliige (zB Afrika) 20 € und fur Langstreckenfliige 35 € pro Ticket eingehoben. Steuerschuld-
ner ist der Luftfahrzeughalter. Auslandische Luftfahrzeughalter ohne Sitz oder Betriebsstatte in Osterreich
missen einen Fiskalvertreter bestellen. Flugplatzhalter haften fiir die Abgabe, kénnen sich durch Erfillung
bestimmter Aufzeichnungspflichten aber von ihrer Haftung befreien.

1.4.4 Mineraltlsteuer (MOSt)

Die MASt wird um einen CO,-Zuschlag von 20 € pro Tonne erhoht. Das ergibt eine Anhebung um 5 Cent
(6 Cent inkl USt) pro Liter Diesel und 4 Cent (4,8 Cent inkl USt) pro Liter Benzin. Zur Entlastung der
Spediteure wird die Kfz-Steuer um rd 40 % gesenkt (siehe unten), fir Pendler wird das Pendlerpauschale
um 10 % erhoht (siehe Punkt 1.1.3).

1.4.5 Senkung der Kraftfahrzeugsteuer

Die Kfz-Steuer soll ab 1.1.2011 firr jede angefangene Tonne hdchstes zulassiges Gesamtgewicht pro Mo-

nat auf folgende Steuerbetrdge gesenkt werden:

- Fahrzeuge mit einem héchsten zuldssigen Gesamtgewicht bis zu 12 Tonnen: 1,55 € (bisher: 2,54 €),
mindestens 15 € (bisher: 21,80 €);

- Fahrzeuge mit einem héchsten zuldssigen Gesamtgewicht von mehr als 12 Tonnen bis zu 18 Tonnen:
1,70 € (bisher: 2,72 €);

- Fahrzeuge mit einem héchsten zuldssigen Gesamtgewicht von mehr als 18 Tonnen: 1,90 € (bisher
3,08 €), hochstens 80 € (bisher 123,40 €); Anhanger hdchstens 66 € (bisher: 98,72 €).
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1.4.6 Normverbrauchsabgabe (NovA)

Fur Neuwagen mit hohem Schadstoffausstof3 (liber 160g CO,) wird bereits jetzt ein CO»-Zuschlag zur
Normverbrauchsabgabe (NovA) von 25 € je g/km eingehoben. In der Zeit von 1.3.2011 bis 31.12.2012 er-
héht sich dieser Zuschlag wie folgt:

- SchadstoffausstoR3 tGiber 180 g/km bis 220 g/km: 50 € je g/km
- Schadstoffausstof3 ab 220 g/km: 75 € je g/km

Ab 1.1.2013 werden die Schadstoffausstol3grenzen um je 10 g/km gesenkt, sodass die oben angefiihrten
CO,-Zuschlage bereits bei den Grenzen von 150/170/210 g/km erhoben werden.

1.4.7 Abschaffung Energieabgabenvergitung fur Dienstleistungsunternehmen

Die fir energieintensive Unternehmen bestehende Mdéglichkeit einer teilweisen Ruckvergitung der bezahl-
ten Energieabgaben wird ab 1.1.2011 auf Produktionsunternehmen eingeschréankt, sofern die EU-Kom-
mission dieser Mal3nahme zustimmt. Die Zustimmung ist notwendig, da die Riickvergitung durch die Ein-
schrankung auf Produktionsunternehmen eine genehmigungspflichtige staatliche Beihilfe darstellt. Der
VfGH hat die Einschrankung auf Produktionsbetriebe bereits in der Vergangenheit als zuldssig erachtet.

1.4.8 Umsatzsteuer

Reinigungsleistungen werden ab 1.1.2011 in das Reverse Charge-System fiir Bauleistungen (Uber-
gang der Umsatzsteuerschuld des Subunternehmers auf den auftraggebenden Bauunternehmer) einbezo-
gen. Voraussetzung dafur ist, dass der Auftraggeber (Leistungsempfanger) selbst ein Bauunterneh-
mer ist, also seinerseits mit der Erbringung von Bau- bzw Reinigungsleistungen beauftragt ist oder tbli-
cherweise selbst Bau- bzw Reinigungsleistungen erbringt. Ist der Auftraggeber des Reinigungsunterneh-
mens selbst nicht Bauunternehmer, tritt keine Anderung in der bisherigen Abrechnung ein.

1.4.9 Versicherungssteuer

Fir ab .1.2011 abgeschlossene Kapitalversicherungsvertradge mit Einmalerlag wird die Versiche-
rungssteuer von 11 % auf 4 % ermalfiigt, wenn sie eine Hochstlaufzeit von mindestens 15 Jahren (bis-
her 10 Jahre) haben. Die bisherige Steuerbefreiung fiir die Ubertragung des Deckungserfordernisses
an eine Pensionskasse entfallt; derartige Ubertragungen werden ab 2011 mit 2,5 % Versicherungssteuer
besteuert, wenn die Ubertragenen Leistungszusagen alle Beschéaftigte oder bestimmte Gruppen von Be-
schaftigten betreffen; andernfalls betragt der Steuersatz 4 %.

15

ANDERUNGEN BEI DER FAMILIENBEIHILFE

Ein heftig diskutiertes Thema war in den letzten Wochen die beabsichtigte Kiirzung der Familienbeihilfe
bei Studenten. Hier wurden in der Regierungsvorlage noch einige ,Kanten abgeschliffen;
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Die allgemeine Altersgrenze fir die Familienbeihilfe wird ab 1.7.2011 um 2 Jahre verkiirzt und auf
das vollendete 24. Lebensjahr herabgesetzt. Bei Studien mit einer gesetzlichen Studiendauer von
mindestens 10 Semestern (zB Medizin, Technik) gilt als Altersgrenze das vollendete 25. Lebens-
jahr, wenn das Studium spatestens mit 19 Jahren begonnen wurde. Diese Ausnahmeregelung gilt
auch fur Personen, die vor Beginn des Studiums eine freiwillige praktische Hilfstatigkeit bei bestimmten
gemeinnitzigen Organisationen ausgeiibt haben.

Fur Mitter, Schwangere, erheblich behinderte Kinder sowie fiir Personen, die den Prasenz-, Zi-
vil- oder Ausbildungsdienst absolvieren bzw absolviert haben und sich in Berufsausbildung be-
finden, wird ab 1.7.2011 die Altersgrenze ebenfalls um zwei Jahre auf das vollendete 25. Lebensjahr
herabgesetzt.

Die dreimonatige Weiterzahlung der Familienbeihilfe nach Abschluss der Ausbildung wird ab
1.3.2011 nur mehr gewahrt, wenn nach Abschluss der Schulausbildung unmittelbar eine Berufsausbil-
dung begonnen wird (zB Studium nach der Matura).

Die 13. Familienbeihilfe wird ab 2011 auf 100 € reduziert und nur mehr fiir 6- bis 15-jahrige Kinder
ausbezahilt.

Der Mehrkindzuschlag, der einkommensschwachen Familien ab dem 3. Kind zusteht, bleibt erhalten,
wird ab 2011 aber von 36,40 € auf 20 € pro Monat und Kind reduziert.

Die Familienbeihilfe fir 18- bis 21-jahrige Arbeitslose wird ab 1.3.2011 gestrichen.

Die jahrliche Zuverdienstgrenze fir volljahrige Kinder in Berufsaufbildung wird von bisher 9.000 € auf
10.000 € angehoben.
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- Im Sinne einer EU-rechtskonformen Regelung soll gesetzlich geregelt werden, dass fiir Beziige eines
Dienstnehmers, der weiterhin der dsterreichischen Sozialversicherung unterliegt, auch dann der
Dienstgeberbeitrag abzufuhren ist, wenn er im Ausland bei einem auslandischen Dienstgeber tétig ist.

1.6 ANDERUNGEN IM UGB, IM PRIVATSTIFTUNGSGESETZ UND BEI GERICHTSGEBUHREN
1.6.1 Rigorose Bestrafung bei verspateter Offenlegung des Jahresabschlusses im Firmenbuch!

Angesichts der nur geringen Bereitschaft vieler Kapitalgesellschaften, die gesetzlich normierten Offenle-
gungspflichten (insbesondere Einreichung des Jahresabschlusses samt Lagebericht beim Firmenbuch
innerhalb von 9 Monaten nach Bilanzstichtag) zu erftllen, sieht das BBG 2011 fiir diesbeziigliche VersttRRe
kunftig rigorose Strafen vor:

- Wenn eine Kapitalgesellschaft ihren gesetzlichen Offenlegungsverpflichtungen nicht zeitgerecht
nachkommt (also zB den Jahresabschluss samt Lagebericht nicht innerhalb der neunmonatigen Frist
beim Firmenbuch einreicht), wird sie ab 2011 ohne Vorwarnung zwingend (kein Ermessen des Fir-
menbuchgerichts!) mit einer Zwangsstrafe von 700 € bestraft (es sei denn, dass die Offenlegung
am Tag vor der Erlassung der Zwangsstrafverfligung noch bei Gericht einlangt). Bestraft werden so-
wohl die Organe (zB Geschéftsfiihrer einer GmbH) als auch die Gesellschaft selbst: Eine GmbH mit
drei Geschaftsfihrern wird daher insgesamt 4 x bestraft!

- Wird der Jahresabschluss weiterhin nicht eingereicht, wird die Zwangsstrafe von 700 € in der Fol-
ge alle zwei Monate verhangt (wiederum verpflichtend!). Bei Organen von mittelgroRen Kapitalgesell-
schaften erhodht sich die Zwangsstrafe ab der 2. Vorschreibung auf 2.100 € pro Person, bei Organen
von grof3en Kapitalgesellschaften sogar auf 4.200 €.

- Von der Verhangung dieser Zwangsstrafverfiigung kann das Firmenbuchgericht nur dann absehen,
wenn das zur Einreichung verpflichtete Organ offenkundig durch ein unvorhergesehenes oder unab-
wendbares Ereignis an der fristgerechten Offenlegung gehindert war.

- Wird gegen die Zwangsstrafverfligung ein begriindeter Einspruch erhoben, tritt sie auRer Kraft und
das ordentliche Zwangsstrafverfahren wird eingeleitet. In diesem Verfahren kann eine Zwangsstra-
fe im Ausmal zwischen 700 € und 3.600 € verhangt werden. Der Beschluss, mit dem eine Zwangs-
strafe im ordentlichen Verfahren verhangt wird, ist auf Kosten des Bestraften zu veréffentlichen. Bei
wiederholt festzusetzender Zwangsstrafe gegen Organe von mittelgroBen und grof3en Kapitalgesell-
schaften erhoht sich der Strafrahmen auf das drei- bzw sechsfache des Strafrahmens fiir Organe von
kleinen Kapitalgesellschaften.

Die neuen Zwangsstrafbestimmungen treten zwar mit 1.1.2011 in Kraft, in der Vergangenheit unter-
lassene Offenlegungen kdnnen aber noch bis 28.2.2011 straffrei nachgeholt und damit saniert wer-
den. Um Zwangsstrafen fir die Vergangenheit zu vermeiden, sollte bei allen Kapitalgesellschaften
daher umgehend Uberprift werden, ob sie in der Vergangenheit Offenlegungspflichten nicht erfllt
haben. In diesem Fall kann durch Nachholung der Offenlegung bis 28.2.2011 eine Bestrafung ver-
mieden werden.

1.6.2 Wichtige Anderungen im Privatstiftungsgesetz

Das Privatstiftungsgesetz (PSG) wird in mehreren Punkten (insbesondere auch zwecks Entscharfung

der jungeren Judikatur des OGH zum Beirat und zum Stiftungsvorstand) wie folgt gedndert:

- Angesichts der Kritik der internationalen Geldwascheorganisation FATF an der angeblichen Intranspa-
renz von Privatstiftungen wird der Stiftungsvorstand verpflichtet, dem fir die Erhebung der Kérper-
schaftsteuer zustdndigen Finanzamt die festgestellten Beglinstigten unverziiglich elektronisch
mitzuteilen. Die Neuregelung tritt mit 1.4.2011 in Kraft. Alle am 31.3.2011 bestehenden Begiinstigten
sind bis 30.6.2011 dem Finanzamt elektronisch zu melden. Die Verletzung dieser Meldepflichten wird
mit bis zu 20.000 € bestraft.

- Die Abberufung eines Stiftungsvorstands ohne wichtigen Grund durch einen Beirat erfordert kiinftig
eine Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen. Bei weniger als vier Mitgliedern
eines Beirats ist Einstimmigkeit erforderlich.

- Es wird klargestellt, dass Parteienvertreter nur dann als Stiftungsvorstand (bzw als Aufsichts- oder
Beirate) ausgeschlossen sind, wenn sie konkret mit der Wahrnehmung der Interessen von Beglinstig-
ten oder deren Angehdérigen in diesen Gremien beauftragt sind.
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1.6.3 Wichtige Anderungen im Gerichtsgebiihrengesetz

- Die Grundbucheintragungsgebihr fir Grundstiickserwerbe wird von 1% auf 1,1% angehoben.

- Grundbuchseingaben werden von derzeit einheitlich 45 € Eingabegebiihr auf 38 € bei elektronischer
Eingabe verbilligt und auf 53 € bei Eingaben in Papierform verteuert.

- Firmenbucheingaben bleiben bei elektronischer Eingabe unverandert. Bei Einreichung in Papierform
wird kinftig ein Zuschlag in H6he von 15 € verrechnet.

- Die Befreiung von der Eingabegebihr fiir Gesellschaften mit einem Umsatz von unter 70.000 €
bei elektronischer Einreichung gilt kiinftig nur mehr bei Einreichung innerhalb von 6 Monaten nach
dem Bilanzstichtag (anwendbar auf alle Jahresabschlisse, fur welche die Frist zur Offenlegung nach
dem 31.3.2011 endet).

1.7 TIPPS ZUM JAHRESENDE — WIE SIE DEM SPARPAKET HEUER NOCH EIN SCHNIPPCHEN
SCHLAGEN KONNEN!

e Neue Vermdgenszuwachsbesteuerung bei Kapitalanlagen

Die neue Besteuerung von realisierten Kursgewinnen bei Aktien und sonstigen Kapitalanlagen gilt erst fur
Aktien und Investmentfonds, die nach dem 31.12.2010 erworben werden. Wenn Sie daher heuer noch
Aktien oder Fonds kaufen, kénnen Sie als Anleger nach Ablauf der einjahrigen Spekulationsfrist all-
fallige Kursgewinne weiterhin steuerfrei lukrieren! Fir Anleihen und derivative Produkte (zB Optionen)
haben Sie noch langer Zeit: Bei diesen gilt die derzeitige Rechtslage (Steuerpflicht innerhalb der einjahri-
gen Spekulationsfrist, danach ist VerdufR3erungsgewinn steuerfrei) noch fur Erwerbe bis 30.9.2011!

e Erhohung der Mineral6lsteuer (MOSt)

Angesichts der Erhdhung der M3St (inklusive Umsatzsteuer) um 4,80 Cent pro Liter Benzin bzw 6 Cent
pro Liter Diesel ab 1.1.2011 sollten Sie noch vor dem Jahresende alle Ihre Fahrzeuge volltanken bzw ver-
figbare Lagerkapazitaten fur Benzin und Diesel voll ausnutzen.

e Erhdhung der Normverbrauchsabgabe (NoVA)

Wer einen PS-starken Neuwagen mit einem Schadstoffausstol3 von mehr als 180 Gramm (g) CO, kaufen
will, sollte sich mit seiner Bestellung beeilen: Denn bei diesen PKWs wird ab 1.3.2011 (Lieferzeitpunkt!) die
NoVA kréaftig erhéht: Bei PKWs mit einem Schadstoffaussto tiber 180g CO, steigt der CO,-Zuschlag
zur NoVA von 25 €/g auf 50 €/g und ab 220 g CO, von 25 €/g auf 75 €/g. Auf die erhdhte NoVA kom-
men dann noch 20% Umsatzsteuer. Das kann bei PS-starken Autos dann schon einige tausend Euro mehr
ausmachen!

e Erhdhung der Tabaksteuer

Auch die Tabaksteuer wird ab 2011 angehoben, und zwar um 25 bis 35 Cent pro Packung. Kostenbewuss-
te Raucher sollten sich vor Jahresende daher entsprechend eindecken! Jene Raucher, welche die Erho-
hung der Tabaksteuer zum Anlass nehmen wollen, dem Finanzminister ein Schnippchen zu schlagen und
ganz mit dem Rauchen aufzuhéren, finden zweckdienliche Hinweise zur Verwirklichung dieses lobenswer-
ten Neujahrsvorsatzes ua auf diversen Internetseiten, wie zB auf www.sofort-nichtraucher.com oder auf
www.ohne-nikotin.at.

e Einfuhrung einer neuen Flugticketabgabe

Die neue Flugticketabgabe gilt fir alle ab 1.1.2011 gekauften Tickets fir Abfliige von einem 6sterreichi-
schen Flughafen ab 1.4.2011. Wer daher noch heuer seine Tickets fir Flige ab 1.4.2011 kauft, kann sich
die Flugticketabgabe ersparen.

e Nachkauf von Schul- und Studienzeiten wird teurer

Der Nachkauf von Schul- und Studienzeiten, der betragsmaRig unbeschrénkt als Sonderausgabe steu-
erlich absetzbar ist, wird ab 2011 teurer werden. Wenn Sie derartige Nachkaufe in Erwagung ziehen,
dann sollten Sie noch vor dem 31.12.2010 aktiv werden.
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2 STEUERSPLITTER

2.1 Umsatzsteuer: Neuer Leistungsort bei Seminaren und Kongressen

Mit 1.1.2011 treten neue Bestimmungen zum Leistungsort fur kulturelle, kiinstlerische, wissenschaft-

liche, unterrichtende, sportliche, unterhaltende oder ahnliche Leistungen (wie Leistungen in Zusam-

menhang mit Messen und Ausstellungen einschlieBlich der Leistungen der jeweiligen Veranstalter) in Kraft.

- Bei Erbringung derartiger Leistungen an Unternehmer (B2B) gilt ab 1.1.2011 grundsatzlich der
Empfangerort (also jener Ort, an dem der Leistungsempféanger = Kunde sein Unternehmen betreibt)
als Leistungsort. Vorteil: Der Veranstalter stellt die Rechnung netto mit dem Hinweis auf den Uber-
gang der Steuerschuld auf den Leistungsempfanger (Reverse Charge) aus, der auslandische Kunde
erspart sich das Vorsteuererstattungsverfahren.

- Als Ausnahme von der neuen Regel gilt fur die Eintrittsberechtigung (Eintritt fur Theater, Konzert,
Messe, Sportveranstaltung, Konferenz und Seminare) sowie damit zusammenh&ngende sonstige
Dienstleistungen (zB Garderobe) als Leistungsort jener Ort, wo die Veranstaltung tatséchlich stattfin-
det (Veranstaltungsort = Tatigkeitsort).

- Fdur derartige Leistungen an Konsumenten (B2C) gilt generell der Tatigkeitsort als Leistungsort.

2.2 Umsatzsteuer: Neue UVA- und Jahreserklarungsgrenzen ab 2011

Wie bereits berichtet gelten ab 1.1.2011 fur Unternehmer im Zusammenhang mit der Abgabe der Umsatz-
steuervoranmeldung und der Umsatzsteuerjahreserklarung folgende neuen Grenzen:

. o | Verpflichtung zur | Verpflichtung zur Abgabe
Nettoumsatz UVA-Zeitraum®) | yya-Abgabe*) USt-Jahreserklarung**)
bis € 30.000 € vierteljahrlich nein nein
Uber € 30.000 bis € 100.000 vierteljghrlich ja ja
Uber € 100.000 monatlich ja ja
*) MaRgeblich ist Vorjahresumsatz **) Mal3geblich ist Umsatz des betreffenden laufenden Jahres

2.3 Grunderwerbsteuer: Missbrauch bei treuhandiger Zuriickbehaltung eines 1%-Anteils?

Laut UFS Innsbruck liegt bei einer Gesellschaft, welche inlandische Grundstiicke besitzt, eine grunder-
werbsteuerpflichtige Vereinigung aller Anteile in einer Hand auch dann vor, wenn zwar nur 99 % der
Anteile auf den Kaufer Gbertragen werden, der Verkaufer sich aber einen Zwerganteil von 1 % zurtickbe-
halt, dies allerdings nur treuhandig fur den Kaufer, der daher zu 100% wirtschaftlicher Eigentimer wird.
Der UFS sah im konkreten Fall in der treuh&ndigen Zurtickbehaltung des 1%igen Gesellschaftsanteils ei-
nen Missbrauch. Der Fall liegt derzeit beim VwGH, weshalb noch nicht das letzte Wort in dieser Sache ge-
sprochen ist. Trotzdem sollte man in der Praxis vorerst die Rechtsansicht des UFS beachten und von der-
artigen Treuhandkonstruktionen bis zum Ergehen der klarenden VwGH-Entscheidung Abstand nehmen.

3 ANDERUNGEN BEI LOHNSTEUER UND SOZIALVERSICHERUNG

3.1 Fiktion einer Nettolohnvereinbarung

Bei Beschaftigungsverhaltnissen gilt das ausbezahlte Entgelt ab 1.1.2011 immer als Nettoentgelt und
muss dabher fiir die Berechnung der allenfalls anlasslich einer Lohnabgabenpriifung nachzuzahlenden
Lohnabgaben auf ein entsprechend héheres Bruttoentgelt hochgerechnet werden. Wird bei Beschaftigung
einer Person im Rahmen eines Werkvertrages das Beschaftigungsverhaltnis anlasslich einer Prifung als
Dienstverhéaltnis eingestuft, so wird eine Nettolohnvereinbarung allerdings dann nicht angenommen,
wenn fir die erhaltenen Bezlige im Hinblick auf die urspriingliche rechtliche Einstufung als Werkver-
trag die gesetzlichen Meldepflichten gegeniiber der Finanzbehtrde und der Sozialversicherungsan-
stalt der gewerblichen Wirtschaft erfiillt wurden. Um die Nettolohnfiktion bei bestehenden Werkvertra-
gen auszuschlie3en, sollten Unternehmer daher bei allen bestehenden Werkvertragen mit Einzelpersonen
Uberprifen, ob diese ihre Meldeverpflichtungen gegentiber der Finanzbehérde und der Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft erfiillt haben.
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3.2 Neuregelung der Auslandsmontage

Als Reaktion auf die Aufhebung der Lohnsteuerbefreiung fir bestimmte begilinstigte Auslandstatig-
keiten (zB Bauausfiihrungen, Montagen etc) mit Ablauf des Jahres 2010 durch den VfGH soll nunmehr
mit dem BBG 2011 eine auf 2 Jahre befristete Ubergangsregelung eingefiihrt werden. Im Kalenderjahr
2011 bzw 2012 sollen noch 66 % bzw 33 % der Bezlige fir derartige beglinstigte Auslandstatigkeiten steu-
erfrei bleiben. Die Befreiungsbestimmung wurde auf Arbeitgeber in der EU, EWR und Schweiz bzw Dritt-
staaten-Arbeitgeber mit Betriebsstétten in diesen Landern ausgeweitet.

3.3 Lohnnebenkosten fiur freie Dienstnehmer

Seit 1.1.2010 unterliegen freie Dienstverhaltnisse auch den Lohnnebenkosten (insbesondere Kommu-
nalsteuer und DB-FLAF) von rund 8%. Zur Bemessungsgrundlage zéhlen neben der Tétigkeitsvergiitung
und sonstigen Vergitungen auch Auslagenerséatze und Fahrtkostenvergitungen. In einer Information
des BMF zum Kommunalsteuergesetz wurde nun klargestellt, dass belegm&Rig nachgewiesene Auf-
wendungen fir Reisetickets bzw Nachtigungsmadglichkeiten in Zusammenhang mit einer beruflichen
Reise nicht kommunalsteuerpflichtig (und damit wohl auch nicht DB-FLAF-pflichtig) sind. Diese klarstel-
lende Regelung gilt auch fur wesentlich beteiligte Gesellschafter-Geschéaftsfiihrer.

3.4 Verteuerungen der Sozialversicherung durch das BBG 2011

- Anstatt der urspriinglich vorgesehenen schrittweisen Anhebung der GSVG- und BSVG-Pensionsver-
sicherungsbeitrage wird die gesamte Erhéhung schon ab 1.1.2011 in Kraft treten. Damit betragt der
PV-Beitrag im GSVG ab 2011 17,5% und im BSVG 15,25%.

- Mit Beginn des Jahres 2011 sollen die Verzugszinsen im ASVG und GSVG deutlich angehoben wer-
den, da eine neue Berechnungsgrundlage gilt (Basiszinssatz plus 8%), was derzeit eine Verzinsung
von 8,38% ergibt.

3.5 Aktuelle Sozialversicherungswerte 2011

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten SV-Werte fiir das Jahr 2011. Eine ausfiihrliche Ubersichtstabel-
le erscheint wie bisher in der 1. Ausgabe der Klienten-Info 2011.

Hdéchstbeitragsgrundlage monatlich 4.200,00 €
Hdéchstbeitragsgrundlage Sonderzahlungen jahrlich 8.400,00 €
Hdéchstbeitragsgrundlage freie DN ohne SZ, GSVG, BSVG monatlich 4.900,00 €
Geringfugigkeitsgrenze taglich 28,72 €
Geringflgigkeitsgrenze monatlich 374,03 €

DR- HE’NZ Llﬂz WIRTSCHAFTSPRUFER UND STEUERBERATER GMBH

4840 Vocklabruck; Am Neubau 1, Tel. 07672 25642-0, Fax 07672 25642-42, e-mail: lutz@wt-lutz.at
Hinweis: Wir haben die vorliegende Klienten-Info mit gréf3tmdglicher Sorgfalt erstellt, bitten aber um Verstandnis dafir, dass sie weder eine persénliche
Beratung ersetzen kann noch dass wir irgendeine Haftung fur deren Inhalt Gbernehmen kdnnen.
DVR 450006

11/11



	1 REGIERUNGSVORLAGE ZUM BUDGETBEGLEITGESETZ 2011
	1.1 ÄNDERUNGEN BEI DER EINKOMMENSTEUER
	1.1.1 Die neue Vermögenszuwachsbesteuerung bei Kapitalanlagen (Wertpapier-KESt neu)
	1.1.2 Änderungen bei der steuerlichen Forschungsförderung 
	1.1.3 Erhöhung des Pendlerpauschales um 10 %
	1.1.4 Sonstige einkommensteuerliche Änderungen

	1.2 ÄNDERUNGEN BEI DER KÖRPERSCHAFTSTEUER
	1.2.1 Besteuerungsvorbehalt für hybride Finanzierungsinstrumente
	1.2.2 Einschränkung des Zinsenabzugs bei Beteiligungserwerb im Konzern
	1.2.3 Erhöhung der Zwischensteuer bei Privatstiftungen  
	1.2.4 Steuerpflicht für Liegenschaftsveräußerungen bei Privatstiftungen

	1.3 ÄNDERUNGEN IM UMGRÜNDUNGSSTEUERGESETZ
	1.4 SONSTIGE STEUERLICHE MAßNAHMEN
	1.4.1 Bankenabgabe
	1.4.2 Abschaffung der Kreditvertragsgebühr
	1.4.3 Flugticketabgabe
	1.4.4 Mineralölsteuer (MöSt)
	1.4.5 Senkung der Kraftfahrzeugsteuer
	1.4.6 Normverbrauchsabgabe (NovA)
	1.4.7 Abschaffung Energieabgabenvergütung für Dienstleistungsunternehmen
	1.4.8 Umsatzsteuer
	1.4.9 Versicherungssteuer

	1.5 ÄNDERUNGEN BEI DER FAMILIENBEIHILFE
	1.6 ÄNDERUNGEN IM UGB, IM PRIVATSTIFTUNGSGESETZ UND BEI GERICHTSGEBÜHREN
	1.6.1 Rigorose Bestrafung bei verspäteter Offenlegung des Jahresabschlusses im Firmenbuch!
	1.6.2 Wichtige Änderungen im Privatstiftungsgesetz
	1.6.3 Wichtige Änderungen im Gerichtsgebührengesetz

	1.7 TIPPS ZUM JAHRESENDE – WIE SIE DEM SPARPAKET HEUER NOCH EIN SCHNIPPCHEN SCHLAGEN KÖNNEN!

	2 STEUERSPLITTER
	2.1 Umsatzsteuer: Neuer Leistungsort bei Seminaren und Kongressen
	2.2 Umsatzsteuer: Neue UVA- und Jahreserklärungsgrenzen ab 2011
	2.3 Grunderwerbsteuer: Missbrauch bei treuhändiger Zurückbehaltung eines 1%-Anteils?

	3 ÄNDERUNGEN BEI LOHNSTEUER UND SOZIALVERSICHERUNG
	3.1 Fiktion einer Nettolohnvereinbarung
	3.2 Neuregelung der Auslandsmontage
	3.3 Lohnnebenkosten für freie Dienstnehmer
	3.4 Verteuerungen der Sozialversicherung durch das BBG 2011
	3.5 Aktuelle Sozialversicherungswerte 2011


